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Kümmerle, Oliver

Von: Arnold, Christoph (RPS) <Christoph.Arnold@rps.bwl.de>
Gesendet: Freitag, 24. Februar 2023 10:09
An: Kümmerle, Oliver
Betreff: STN RPS REf. 21 - AW: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung 

Sammelbebauungsplan Kirchheim unter Teck - Regierungspräsidium 
Stuttgart

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Versand ausschließlich per E-Mail! 
 
Sehr geehrte Herr Kümmerle, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt 
und damit den von Ihnen benannten Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. 
 
Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen entwickelten 
Bebauungsplan. Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 11.03.2021 (abrufbar unter 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/ ) erhalten Sie keine 
Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabteilungen 
nehmen – bei Bedarf – jeweils direkt Stellung.  
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde zu der oben 
genannten Planung folgendermaßen Stellung: 
 
Raumordnung 
 
Es bestehen aufgrund des jeweils geringen Planungsumgriffs der jeweiligen 
Einzeländerungen  keine raumordnerischen Bedenken gegen die Planung. 
 
Allgemein weisen wir auf Folgendes hin:  
 
Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1 a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer Sicht insbesondere 
auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach sind bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen, wie in der Regel Bauleitplänen, die Ziele der Raumordnung zu 
beachten und die Grundsätze der Raumordnung im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen Bundesraumordnungsplan Hochwasser, 
den Landesentwicklungsplan 2002 und den Regionalplan zu legen.  
 
Insbesondere im Hinblick auf die erstgenannte Rechtsverordnung weisen wir auf die erheblichen 
Prüfpflichten (Ziel der Raumordnung) – insbesondere Starkregenereignisse betreffend – und die 
dort genannten Grundsätze, die bei der Abwägung zu berücksichtigen sind, hin. 
 
Darüber hinaus sind die in den Regionalplänen festgelegten Ziele zur Bruttowohndichte 
umzusetzen. 
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Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem 
Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunterlagen in 
digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. Die 
Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital 
vorzulegen. 
 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 
Abt. 3 – Landwirtschaft  
Frau Cornelia Kästle,  0711/904-13207,  Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de   
 
Abt. 4 – Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe, 0711/904-14242, 
 Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de   
 
Abt. 5 – Umwelt 
Frau Birgit Müller, 0711/904-15117,  Birgit.Mueller@rps.bwl.de  
 
Abt. 8 – Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch,  0711/904-45170,  Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de  
 
Bitte beteiligen Sie uns im weiteren Verfahren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Christoph Arnold 
-----------------------------------  
Regierungspräsidium Stuttgart  
Ref.21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
Ruppmannstr. 21  
70565 Stuttgart  
Tel.: 0711/904-12136  
Fax: 0711/782851-12136 
Mail: christoph.arnold@rps.bwl.de 

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob ein Ausdruck der elektronischen Nachricht erforderlich ist!  

 
Von: O.Kuemmerle@kirchheim-teck.de <O.Kuemmerle@kirchheim-teck.de>  
Gesendet: Montag, 20. Februar 2023 08:04 
An: FPS - Koordination Bauleitplanung (RPS) <KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de> 
Betreff: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Sammelbebauungsplan Kirchheim unter Teck - Regierungspräsidium 
Stuttgart 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie das Anschreiben zu o.g. Bebauungsplanverfahren und das Beteiligungsformblatt. 
 
Die Unterlagen sind über folgende Verweise abrufbar: 

  01 Sammelbebauungsplan (PDF) 
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  02 Begründung (PDF) 
  03 Öffentlliche Bekanntmachung (PDF) 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Oliver Kümmerle 
 
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck 
Abteilung Städtebau und Baurecht 
Sachgebiet Stadtplanung 
Alleenstraße 3 
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: 07021 502-441; eFax: -58441; Fax: -242 
Website | Facebook | Twitter | Instagram  
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen 
Sie bitte der Datenschutzerklärung auf unserer Website www.kirchheim-teck.de/datenschutz 
 



Baden-Wür ttemb erg
LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE

IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART

Regierungspräsidium Stuttgart • Postfach 20 01 52 • 73712 Esslingen a. N.

Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Städtebau und Baurecht
Postfach 1452
73222 Kirchheim unter Teck

Datum

Name

Durchwahl

Aktenzeichen

Mt ES, Kirchheim unter Teck, BPL "Sammelbebauungsplan"

Sehr geehrte Damen und Herren,

22.03.2023

Lucas Bilitsch

0711 904-45170

RPS83-1-255-8/151/2

(Bitte bei Antwort angeben)

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamts für Denkmalpflege am o.g. Planvor-

haben in Kirchheim.

lm Grundsatz bestehen keine Bedenken zu den Bebauungsplanänderungen. Ledig-

lich bezüglich der geplanten Änderung Rossbergstraße — Hohenbolweg, Planbereich
17.01/10, weisen wir darauf hin, dass die Aufhebung der Festsetzung bezüglich des

Antennenverbots in Bezug auf die im Geltungsbereich befindlichen Kulturdenkmale

Dettinger Straße 95 und Dettinger Straße 101 im Rahmen des Denkmalschutzgeset-

zes gesondert betrachtet werden muss.

Mit freundlichen Grüßen

Lucas Bilitsch

famillenbewusst &

admidiv ilas

Dienstgebäude Berliner Str. 12 • 73728 Esslingen am Neckar • Telefon 0711 904-0 • Telefax 0711 904-45444
abteilung8@rps.bwl.de • www.rp.baden-wuerttemberg.de • www.service-bw.de

Haltestelle Bahnhof Esslingen a. N.











































































 
Allgemeine Sprechzeiten KFZ-Zulassung zusätzlich Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ÖPNV 
Montag – Freitag   8:00 – 12:00 Uhr Montag – Mittwoch 7:30 – 15:00 Uhr IBAN: DE26 6115 0020 0000 9000 21 Buslinie 104 
Montag – Mittwoch 13:30 – 15:00 Uhr Donnerstag 7:30 – 18:00 Uhr BIC/SWIFT: ESSLDE66XXX Haltestelle: 
Donnerstag 13:30 – 18:00 Uhr Freitag 7:30 – 12:00 Uhr Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000093649 Esslingen Röntgenstraße  

 
    Steuer-Nr.: 59316/00230 

UST.-ID: DE 145 340 165 
 

 

Landratsamt Esslingen - 73726 Esslingen a. N. 
 
 

Stadtverwaltung  
Abteilung Städtebau  
und Baurecht  
Postfach 14 52  
73222 Kirchheim unter Teck  
 
 
 

 Postanschrift: 

Landratsamt Esslingen 
Amt für Bauen und Naturschutz 
73726 Esslingen am Neckar 
 

Besucheradresse: 

Röntgenstraße 16 - 18 
73730 Esslingen am Neckar 
 
Telefon 0711 3902-0 
baurecht@LRA-ES.de 
naturschutz@LRA-ES.de 
www.landkreis-esslingen.de 

Unsere Zeichen   

Bitte bei Antwort angeben Sachbearbeitung Telefon 0711 3902-42461 Datum 

411-612.21-
00011901#000 

Frau Balz Telefax 0711 3902-52461 
balz.heike@LRA-ES.de 28.03.2023 

 
Sammelbebauungsplan  
Gemarkungen Kirchheim unter Teck und Jesingen: 
° „Lohmühlgasse“ – 5. Änderung, Planbereich 06.03/5,  
° „Ortsdurchfahrt B 297“ – 2. Änderung, Planbereich Nr. 07.01/2,  
° „Ziegelhütte“ - 3. Änderung, Planbereich Nr. 07.05/3,  
° „Alte Plochinger Steige“ - 2. Änderung, Planbereich Nr. 09.03/2,  
° „Auerbacher Straße“ - 1. Änderung, Planbereich Nr. 12.04/1,  
° „Schafhof I“ – 2. Änderung, Planbereich 13.02/2,  
° „Schafhof II“ – 7. Änderung, Planbereich 26.01/7,  
° „Schafhof III“ – 10. Änderung, Planbereich 25.01/10,  
° „Gewerbegebiet Bohnau“ - 5. Änderung, Planbereich Nr. 14.02/5,  
° „Rossbergstraße – Hohenbolweg“ – 10. Änderung, Planbreich 17.01/10,  
° „Dettinger Au – Schießwasen“ - 5. Änderung, Planbereich Nr. 17.03/5,  
° „Dettinger Au – Schießwasen“ - 6. Änderung, Planbereich Nr. 17.03/6,  
° „Roggenäcker II (Süd)“ - 1. Änderung, Planbereich Nr. 58.03/2 
Vereinfachtes Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB)  
Schreiben vom 20.02.2023, Zeichen: 621.41/231-kü 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit dem oben angeführten Bebauungsplanverfahren soll das jeweils bestehende Pla-
nungsrecht den neuen Bedingungen angepasst und die planungsrechtlichen Grund-
lagen sollen geschaffen werden. In den dargestellten Bereichen haben sich die Nut-
zungsgrenzen verschoben respektive entsprechen diese nicht mehr den derzeitigen 
Gegebenheiten. Festsetzungen zum Antennenverbot sind aufgrund der aktuellen 
Medienlandschaft überholt und sollen in den Bebauungsplänen bereinigt werden. 
  

  Landratsamt 
Esslingen 
 

Landkreis 
Esslingen 
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  ... 

 
Durch die geringfügigen Änderungen der einzelnen Bereiche des Sammelbebau-
ungsplans werden, so die Ausführungen in der Begründung, die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt. Die Bebauungsplanänderungen dienen somit der Fortentwicklung 
beziehungsweise der Anpassung an die bestehende Struktur; das Verfahren wird 
vereinfacht im Sinne des § 13 BauGB durchgeführt. 
 
Das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde wurde gebeten, zum Planentwurf 
eine Stellungnahme abzugeben.  
 
Die Fachämter äußern sich folgendermaßen:  
 
I. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz  
 

Vorsorgender Bodenschutz  
Frau Paula Mayer-Gruner, Tel. 0711 3902-44327 
 
Aus Sicht des Vorsorgenden Bodenschutzes bestehen gegen die genannten 
Änderungen im Rahmen des Sammelbebauungsplans keine Bedenken.  
 
Seit 1998 werden Böden mit dem Gesetz zum Schutz vor schädlichen Boden-
veränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - 
BBodSchG) rechtlich geschützt. Es gilt gemäß §§ 1,4 und 7 BBodSchG, die 
Funktionen der Böden nachhaltig zu sichern, schädliche Bodenveränderungen 
zu vermeiden und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf Böden zu tref-
fen. Nähere Forderungen regelt die Bundes-Bodenschutz und Altlastenverord-
nung (BBodSchV).  
 
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung 
baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erd-
oberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver-
nichtung oder Vergeudung zu schützen.  
 
Ab dem 01.08.2023 wird der Einsatz von Bodenmaterial und Recyclingmaterial 
durch die "Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen 
Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung – Ersatz-
baustoffV)" geregelt. 
 
Für die großflächig geltenden Bebauungspläne „Schafhof I“ – 2. Änderung, 
„Schafhof II“- 7. Änderung, „Schafhof III“ – 10.Änderung sowie „Rossbergstraße 
– Hohenbolweg“ – 10. Änderung wird empfohlen, den Textteil um die geltende 
Pflicht zur Beachtung des BBodSchG, des Landes-Bodenschutz- und Altlasten-
gesetzes (LBodSchAG) sowie der sonstigen bodenschutzrechtlichen Regelun-
gen zu ergänzen.   
 

II. Untere Naturschutzbehörde  
Frau Virginie Stiber, Tel. 0711 3902-42791 
 
Gegen den „Sammelbebauungsplan“ und den darunter zusammengefassten 
Einzelflächen der Stadt Kirchheim unter Teck bestehen keine Bedenken. 
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  ... 

 
III. Gewerbeaufsicht  

Herr Tobias Bareiß, Tel. 0711 3902-41407  
 
Bei der gegebenen Sachlage bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungs-
plan. 
 

IV. Landwirtschaftsamt  
Frau Anna Gürth, Tel. 0711 3902-43281 
 
Landwirtschaftliche Belange sind beim vorgelegten „Sammelbebauungsplan“ 
der Stadt Kirchheim unter Teck nicht berührt.  
 

V. Amt für Geoinformation und Vermessung  
Herr Markus Rieth, Tel. 0711 3902-41299 
 
Anlage 1 bis 5 
Vollständige Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 
 
Anlage 6 bis 8 
Ein detaillierter Vergleich des Bebauungsplanvorentwurfs auf Übereinstimmung 
mit dem Liegenschaftskataster ist aufgrund des zu Grunde liegenden Maßstabs 
1: 2000 nicht möglich. 
 
Anlage 9 
 
Vollständige Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 
 
Anlage 10 
Ein detaillierter Vergleich des Bebauungsplanvorentwurfs auf Übereinstimmung 
mit dem Liegenschaftskataster ist aufgrund des zu Grunde liegenden Maßstabs 
1: 2000 nicht möglich. 
 
Anlage 11 bis 13 
Vollständige Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Es bestehen keine Beden-
ken 
 

VI. Straßenbauamt  
Frau Ariane Humpf, Tel. 0711 3902-41151 
 
Vom Straßenbauamt werden gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf keine 
grundsätzlichen Einwendungen oder Bedenken erhoben. 
 
Die baurechtliche Prüfung und Beurteilung des Bebauungsplans innerorts ob-
liegt auf der Grundlage der zu berücksichtigenden Vorschriften des Straßenge-
setzes für Baden-Württemberg der Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck. 
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Die baurechtliche Prüfung und Beurteilung obliegt bei Vorhaben im Zuge von 
Bundesstraßen sowie bei Landesstraßen außerorts dem Regierungspräsidium 
Stuttgart. Hier sollte auch das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 42, In-
dustriestraße 5 70565 Stuttgart angehört werden.  

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Stephan Blank  



Kümmerle, Oliver

Von: Liegenschaften <liegenschaften@lw-online.de>

Gesendet: Donnerstag, 16. März 2023 13:46

An: Kümmerle, Oliver

Betreff: AW: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Sammelbebauungsplan

Kirchheim unter Teck - Zweckverband Landeswasserversorgung
Anlagen: 2023-69-BBP_Kirchheim_Stellungnahme.pdf; 230315-MitLW-8mBeidseitig-

Seite7-Anlage_01_Sammelbebauungsplan_BPlanAufstellung_Auslegung.pdf

Unser Zeichen: Jira 2023/069

Sehr geehrter Herr Kümmerle,

vielen Dank für die Beteiligung an dem im Betreff genannten Planungsverfahren.

In der Anlage übersende ich lhnen unsere Stellungnahme zu lhrem Vorhaben und den Planverschnitt mit 8m-

Bauverbotsstreifen.

Wir bitten um Beachtung und Einhaltung.

Für Rückfragen stehen wir lhnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Julia Florence Turek
Zweckverband Landeswasserversorgung
Recht, Gremien, Liegenschaften
Schützenstraße 4
70182 Stuttgart

Tel.: +49 (711) 2175-1261
Mobil: +49 (170) 2274678
E-Mail: Turek.Jelw-online.de
Internet: www.lw-online.de

Verbandsvorsitzender: Bürgerrneister Matthias Wittlinger, Uhingen
Techn. Geschäftsführer: Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh
Kaufm. Geschäftsführer: Oliver Simonek
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRA 12906
USt-IdNr.: DE 147 794 282

Diese E-Mail kann vertrauliche lnformationen enthalten. Wenn Sie nicht der Adressat sind,
sind Sie nicht zur Verwendung der in dieser E-Mail enthaltenen Informationen befugt. Bitte
benachrichtigen Sie uns umgehend über den irrtümlichen Empfang.

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.lw-online.de/toolbar/datenschutz

Von: 0.Kuemmerle@kirchheim-teck.de <0.Kuemmerle@kirchheim-teck.de>
Gesendet: Montag, 20. Februar 2023 08:17

An: LW <LW@Iw-online.de>
Betreff: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Sammelbebauungsplan Kirchheim unter Teck - Zweckverband

Landeswasserversorgung

Sehr geehrte Damen ünd Herren,

anbei erhalten Sie das Anschreiben zu o.g. Bebauungsplanverfahren.

Die Unterlagen sind über folgende Verweise abrufbar:

• 01 Sammelbebauungsplan (PDF)
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STELLUNGNAHME Zweckverband i l l
D7 .L.l V VCIJOGI  V l I.G11U1IM Landeswasserversorgung

Betreff: TÖB-Beteiligung Sammelbebauungsplan Kirchheirn unter Teck

Bezug: E-Mail von Herrn Oliver Kümmerle,
Stadtverwaltung, Kirchheim unter Teck

Betroffen: LW-Zubringerleitung Kirchheim-Nord DN 300 GGG mit 2
Kupferfernmeldekabeln auf separater Trasse

Alldemeines:
Die Landeswasserversorgung ist im vorliegenden Bebauungsplan im Planbereich „Alte
Plochinger Steige" — 2. Änderung betroffen.

Bauverbotsstreifen:
• lm Bebauungsplan ist zum Schutz der LW-Anlagen ein Bauverbotsstreifen von 8 m

beiderseits der LW-Leitungsachse für unterkellerte Gebäude vorzusehen. Ausnahme

zur Reduzierung des Bauverbotsstreifens auf 6,0 m sind unbedeutende Bauwerke

ohne Unterkellerung.

Schutzstreifen:
• lnnerhalb eines Schutzstreifens von 3 m beiderseits der LW-Leitungsachse gelten

folgende Beschränkungen:

• Geländeveränderungen, wie Aufschüttungen und Abgrabungen, sind nicht
zulässig.

• Es dürfen keine Bau-, Material- oder Aushub-Lagerflächen errichtet oder ein Kran
aufgestellt werden.

• Der Schutzstreifen dad nicht mit Baumaschinen befahren werden, ausgenommen
befestigte Wege/Baustraßen.

Sonstide:
• Die Landeswasserversorgung ist an der weiteren Planung, insbesondere der

konkreten Ausführungsplanung, zu beteiligen.

Aufgestellt: 15.03.2023 Kirsch



Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan

Alte Plochinger Steige"  - 2. Änderung
Planbereich Nr 09 03/2

Vermerk:

Graph. Dateiauszug vom 05.04.2022
Geobasisdaten LGL, www.Igl-bw.de

Maßstab 1 : 500 .

1645/1 / 1646/1

Zeichenerklärung:

Allgemeine Wohngebiete
§ 4 BauNVO

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches
§ 9 Abs. 7 BauGB

Anlage 4
Gemarkung Kirchheim

Gefertigt:
Abteilung Städtebau und Baurecht - gr
Kirchheim unter Teck, den 13.10.2022
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Kümmerle, Oliver

Von: Borth Ulrike <borth@region-stuttgart.org>
Gesendet: Donnerstag, 13. April 2023 12:10
An: Kümmerle, Oliver
Betreff: Stellungnahme zum Entwurf des Sammelbebauungsplans

Stellungnahme zum Entwurf des Sammelbebauungsplanentwurf; Ihr Schreiben vom 20.02.2023; Ihr Zeichen: 
621.41/231-kü 
  
  
Sehr geehrter Herr Kümmerle, 

  
vielen Dank für die Beteiligung am Entwurf des Sammelbebauungsplans. 

  
Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 

  
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ein Exemplar der Planunterlagen, möglichst in digitaler 
Form (an: planung@region-stuttgart.org), zu überlassen. 

  
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Ulrike Borth 
__________________________________ 

  
Ulrike Borth 
Referentin für Regional- und Siedlungsplanung 
  
Arbeitstage: Montag bis Donnerstag 
(Donnerstag Homeoffice) 
  
Verband Region Stuttgart 
Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711 22759-930 
Fax. 0711 22759-70 
Mail: borth@region-stuttgart.org 
www.region-stuttgart.org 




